
  Bundesrecht konsolidiert 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 1 

Kurztitel 

Abkommen über die bilaterale außenwirtschaftliche Zusammenarbeit (Usbekistan) 

Kundmachungsorgan 

BGBl. III Nr. 122/2021 

Typ 

Vertrag – Usbekistan 

§/Artikel/Anlage 

Art. 7 
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Index 

59/09 Wirtschaftliche und industrielle Zusammenarbeit, Investitionen 

Text 

Artikel 7 

Die Vertragsparteien erkennen die Nützlichkeit und Notwendigkeit einer stärkeren Beteiligung 
kleiner und mittlerer Unternehmen an der bilateralen außenwirtschaftlichen Zusammenarbeit an und 
werden günstige Rahmenbedingungen fördern. 
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